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ANTRAG AUF BEURLAUBUNG AUF GRUND VON 
ERKRANKUNG ODER GREMIENTÄTIGKEIT AN DER UNIVERSITÄT AUGSBURG ODER DIENST IM 
SINNE VON ART. 2 BayHZG ODER ZUGEHÖRIGKEIT ZU EINEM KADER ALS 
LEISTUNGSSPORTLER ODER LEISTUNGSSPORTLERIN ODER GRÜNDUNG EINES 
UNTERNEHMENS ODER UNVORHERSEHBARE SCHWIERIGKEITEN IN 
AUFENTHALTSRECHTLICHEN VERFAHREN ODER ANDERE GRÜNDE 
(gem. §§ 11 und 12 der Immatrikulationssatzung der Universität Augsburg in der aktuellen Fassung) 

Der Antrag auf Beurlaubung ist spätestens bis 31. Oktober für das Wintersemester bzw. bis 
30. April für das Sommersemester beim Studierendeninformationsbüro zu stellen.
Die Nachreichung von antragsbegründenden Unterlagen (z. B. ärztliches Attest) ist 

20 / 20   Wintersemester (01.10 – 31.03.) 

  Sommersemester (01.04. – 30.09.) 20 

Name, Vorname(n): 

Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 

Matrikelnummer: 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl und Wohnort: 

E-Mail: 

Studiengang/-fächer: 

Universität Augsburg 
Studierendeninformationsbüro 
Referat I/1A 
Universitätsstraße 2 
D-86159 Augsburg

E-Mail: beurlaubung@zv.uni-augsburg.de

spätestens bis 15. November für das Wintersemester bzw. 15. Mai für das 
Sommersemester möglich.

Voraussetzungen für eine Beurlaubung sind u. a.: 
1.) Nachweise für den Beurlaubungsgrund sind dem Antrag beigefügt bzw. werden nachgereicht. 
2.) Bereits vor oder zusammen mit der Beurlaubung wurde bzw. wird die Rückmeldung für das 
     Urlaubssemester beantragt (Überweisung des Rückmeldebetrags). 
3.)  Das Ereignis, welches zur Beurlaubung führt, deckt mehr als die Hälfte der Vorlesungszeit
    des betreffenden Semesters an der Universität Augsburg ab. 

Ich beantrage eine Beurlaubung für das
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Beurlaubungsgrund: 

ERKRANKUNG  
Der Nachweis kann erfolgen durch ein ärztliches Attest (mit Praxisstempel und ärztlicher 
Unterschrift) oder die Bescheinigung über einen Krankenhausaufenthalt oder einen 
sonstigen geeigneten Nachweis, aus dem die krankheitsbedingten Einschränkungen, 
deren zeitlicher Umfang und deren voraussichtliche Dauer hervorgehen. Bei späterer 
Antragstellung zusätzlich einen Nachweis über die Erkennbarkeit der Erkrankung
(Zeitpunkt).  

GREMIENTÄTIGKEIT AN DER UNIVERSITÄT AUGSBURG 
Der Nachweis ist zu erbringen durch eine Bescheinigung der Universität Augsburg. 

DIENST IM SINNE VON ART. 2 BayHZG 
Der Nachweis ist zu erbringen durch Bescheinigung der Dienststelle.

ZUGEHÖRIGKEIT ZU EINEM KADER ALS LEISTUNGSSPORTLER ODER 
LEISTUNGSSPORTLERIN 
Nachweis erfolgt durch Bescheinigung eines Bundesfachverbands des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB). 

GRÜNDUNG EINES UNTERNEHMENS  
Der Nachweis ist zu erbringen durch eine Gewerbeanmeldung, einen Handelsregisterauszug 
oder sonstige geeignete Nachweise. 

UNVORHERSEHBARE SCHWIERIGKEITEN IN AUFENTHALTSRECHTLICHEN 
VERFAHREN 
Mit Antragstellung sind die unvorhersehbaren Schwierigkeiten in einem Schreiben zu 
schildern. Falls behördliche Schreiben vorliegen, sollen diese dem Antrag beigefügt werden.

ANDERE GRÜNDE 
Andere Gründe, insbesondere Härtefälle, werden nur nach Prüfung des Einzelfalls anerkannt. 
Die Vorlage entsprechender Unterlagen ist erforderlich.

Ich war bereits beurlaubt im (z. B. SoSe 23 wegen ...) (Bitte alle Urlaubssemester angeben)

(Semester) wegen 

(Semester) wegen 

(Semester) wegen 

(Semester) wegen 
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Diese Angaben sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 18 des Gesetzes über die Statistik für das Hochschulwesen 
sowie für die Berufsakademien – Hochschulstatistikgesetz – vom 2. November 1990 (BGBl. I S, 2414) 
in der jeweils geltenden Fassung zu tätigen. 

Ich versichere, dass ich an der Universität Augsburg während des gesamten 
Beurlaubungszeitraums Studien- und Prüfungsleistungen nicht bereits erbracht habe 
und erbringen werde. Sind entgegen dieser Versicherung im Beurlaubungszeitraum bereits 
Studien- oder Prüfungsleistungen erbracht, ist eine Beurlaubung nicht mehr möglich. Eine 
ausgesprochene Beurlaubung wird in diesem Falle wieder aufgehoben. 

Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Prüfungen müssen - unabhängig von der 
Beurlaubung bzw. dem Beurlaubungsgrund - innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist wiederholt 
werden. Die Beurlaubung unterbricht eine solche Frist also nicht. Diesbezügliche Fragestellungen 
kläre ich vorab mit dem zuständigen Prüfungsamt. 

Der Missbrauch mit Studienbescheinigungen, die ein reguläres Studium ausweisen, stellt einen 
strafrechtlichen Tatbestand dar. 

Hiermit verpflichte ich mich, Änderungen im Befreiungsgrund, die zu keiner Beurlaubung mehr führen 
(z. B. Genesung oder Wegfall der Gremientätigkeit), unverzüglich dem Studierendeninformationsbüro 
mitzuteilen.

Hiermit verpflichte ich mich außerdem, vor Antragstellung ggf. mit dem BAföG-Amt, der 
Kindergeldkasse, der Krankenkasse oder einem Stipendiengeber eventuelle Auswirkungen einer 
Beurlaubung abzuklären. 

Für Studierende der Rechtswissenschaft wird auf einschlägige Hinweise des 
Landesjustizprüfungsamtes zum Freiversuch hingewiesen 
(http://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/). 

Über weitere Informationen zur Beurlaubung (https://www.uni-augsburg.de/de/studium/
organisation-beratung/organisation-und-formales/beurlaubung/) habe ich mich informiert.

Dieser Antrag kann mit einer einfachen elektronischen Signatur (z. B. eingescannte 
Unterschrift) unterzeichnet und per E-Mail-Nachricht eingereicht werden. Der Antrag 
kann nur bearbeitet werden, wenn die E-Mail-Nachricht von der Studentischen E-Mail-
Adresse der Universität Augsburg versendet wird.

Datum (elektronische) Unterschrift Vor- und Nachname

Februar 2024

http://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/)
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